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Garagen und Nebengebäude zu regeln. Die Erschließung des Baugebietes erfolgt in 2. 
Bauabschnitten. 
 
4. Derzeitige Nutzung 
Die Planungsfläche ist unbebaut und wird derzeit landwirtschaftlich intensiv als Wiese 
genutzt. 
 
5. Topografie 
Das Plangebiet fällt von Nord-Osten nach Süd- Westen um ca. 22 m ab. 
Die Höhe über Normal-Null (NN) beträgt im Mittel etwa 654 m ü. NN 
 
6. Altlasten, best. Vegetation sowie Störfelder 
Verdachtsmomente bezüglich Altlasten liegen nicht vor. 
Die Vegetation auf dem Plangebiet ist landwirtschaftliche Nutzung als Wiese geprägt. 
Im Plangebiet befinden sich keine Biotopflächen. 
Außerdem befinden sich im Plangebiet keine Baumstrukturen 
 
7. Denkmäler 
An der südlichen Grenze, jedoch außerhalb des Plangebietes befindet sich ein 
Baudenkmal. 
(D-2-75-153-40) Bildstock 
Das Einzeldenkmal befindet sich auf dem Grundstück der Marktgemeinde 
Untergriesbach. 
Das Denkmal wird derzeit von der Marktgemeinde Untergriesbach saniert. Im Zuge der 
Erschließungsarbeiten ist das Umfeld des Einzeldenkmals gärtnerisch einzugrünen. 
 
8. Entwicklungstechnische Begründung 
In dem Gemeindeteil Gottsdorf sind mittlerweile alle Baugrundstücke der Marktgemeinde 
verkauft.  
Kleinere Baulücken sind im Privatbesitz und stehen aktuell nicht als Bauland zur 
Verfügung. 
Die Einwohnerentwicklung und die Ansiedlung von jungen Familien werden von vielen 
Seiten aus der Bevölkerung gefordert. Es gibt einige Baubewerber.  
Der Marktgemeinde wurde eine Teilfläche der Flur-Nr. 207 als Bauland angeboten. Die 
Fläche Flur-Nr. 8/1 ist im Privatbesitz und wird ebenfalls in die Bauleitplanung 
mitaufgenommen.  
 
Ein Kindergarten befindet sich in Gottsdorf. Grund- und Mittelschule befindet sich in 
Untergriesbach. Hier werden Schulkinder mit Schulbusen befördert. Ebenfalls befindet sich 
in Gymnasium in Untergriesbach. 
 
Die Anpassung des Flächennutzungsplanes erfolgt im laufenden Verfahren der 
Neufassung des Flächennutzungsplanes des Markt Untergriesbach. Der Entwurf dieser 
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Nrn. 25 und 37/5 stehen derzeit auch in privatem Eigentum und nicht zum Verkauf, da 
hier eine künftige Eigennutzung vorgesehen ist. 

 
Im Übrigen sind in Gottsdorf keine aktivierbaren Bauflächen vorhanden. Demgegenüber 
stehen jedoch konkrete Anfragen zu Bauwünschen in diesem Bereich. Dabei handelt es 
sich vorrangig um junge Familien mit Ortsbezug, die insbesondere in Folge der 
Aufwertung des Gemeindeteils durch den Ausbau der Breitbandversorgung auch die 
Möglichkeit sehen, hier eine verkehrsunabhängige Arbeitsstruktur zu erhalten und so nahe 
am bisherigen Wohnort zu bleiben oder wieder in die Heimat zurückzukehren. 

 
Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Mitterweg kann ohne überdimensionierten 
Erschließungsaufwand in einer nahe dem Ortskern gelegenen integrierten Lage eine 
Fläche zur Bebauung aktiviert werden, um das Angebot bedarfsgerecht zu gestalten. 
Dadurch, dass in Gottsdorf ein Kindergarten existiert, kann hier die Betreuungseinrichtung 
fußläufig erreicht werden. Daneben bestehen die Schulbuslinien nach Untergriesbach 
und Hauzenberg, sodass hierfür ebenfalls keine neuen Einrichtungen notwendig sind. 

 
Mit der hervorragenden Breitbandinfrastruktur wird das Arbeiten im Homeoffice 
ermöglicht, daneben besteht in der Ortschaft Gottsdorf ein sehr intaktes 
gesellschaftliches Leben und so sind Voraussetzungen gegeben, die den neuen Familien 
gute Arbeits- und Wohnbedingungen ergeben. Im Zuge der weiteren Bauleitplanungen 
im touristischen Bereich ist der Markt Untergriesbach bestrebt, auch wieder ein Angebot 
zur Einkaufsmöglichkeit des täglichen Bedarfs in Gottsdorf zu etablieren. Die aktuellen 
Bauleitplanungen und die Weiterentwicklung der Ortsstruktur ist hierfür aber auch von 
großer Wichtigkeit. 
 
Im Gemeindegebiet des Marktes Untergriesbach ist in den vergangenen Jahren ein 
Bevölkerungsrückgang und ein Ansteigen des Altersdurchschnitts zu verzeichnen 
gewesen. Auch die Berechnungen aus der Bevölkerungsstatistik sehen vorher, dass 
sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen werden. Durch eine aktive 
Siedlungspolitik und die Nutzung und Aktivierung von vorhandenem Wohnraum 
konnten der bisher vorhergesagte Trend aber in der jüngeren Vergangenheit gestoppt 
und in einzelnen Jahren sogar umgekehrt werden. 

 
Mit der Erstellung eines Landschafts- und Siedlungskonzepts in den Jahren 2019 bis 2021 
und der formellen Neufassung des Flächennutzungsplanes im Jahr 2022 setzt sich der 
Marktgemeinderat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, den Fachstellen und den 
beauftragten Fachbüros mit den Problemen der Bevölkerungsentwicklung 
auseinander und versucht geeignete Antworten zu geben. Dieses Vorhaben wird auch 
durch den Aufbau eines Leerstands- und Bauflächenkatasters unterstützt. Erste 
belastbare Ergebnisse dieser Bemühungen liegen nun seit Mitte 2021 vor und bisher ist 
es im gesamten Gemeindegebiet allein durch die Ansprache der Eigentümer 
gelungen rund zehn bebaubare Grundstücke zu ermitteln, deren Eigentümer zur 
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berücksichtigt werden. Die außerordentlich gute Infrastruktur für Kinderbetreuung (drei 
bestehende Kindergärten mit Krippenplätzen, ein geplanter Waldkindergarten) und 
schulische Bildung (zwei Grundschulen, eine generalsanierte Mittelschule mit der 
Möglichkeit zum Erwerb der mittleren Reife, ein generalsaniertes Gymnasium) tragen 
auch Attraktivität Untergriesbachs als Wohnort bei. Daneben ist die Nahversorgung 
und das Angebot des täglichen Bedarfs in Untergriesbach für eine Landgemeinde 
überdurchschnittlich gut und auch für die Zukunft bestens gesichert. Vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten (diverse Einzelhandelsangebote im Ortskern, zentral gelegene 
Vollsortimenter, ein Lebensmitteldiscounter), familiengeführte Handwerksbetriebe, eine 
gute ärztliche Versorgung (drei Allgemeinarztpraxen junger Ärzte, zukunftsfähige 
zahnärztliche Versorgung), verschiedene Angebote im Gesundheitssektor (Optiker, 
Hörgeräteakustiker, Physiotherapeuten, Logopäden, etc.) und ein intaktes 
Gesellschaftsleben sind Argumente für eine Ansiedlung in Untergriesbach. Daneben 
steigt die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in den breit gefächerten 
kleinstrukturierten und mittelständischen Gewerbebetrieben stetig an. Insbesondere 
die aktuelle Lage zeigt hier, dass die Breite im gewerblichen und produzierenden 
Sektor Untergriesbachs ein krisensicheres Angebot an Arbeitsplätzen bietet und keine 
Abhängigkeit von bestimmten Branchen darstellt. 

 
Die Kombination aus den vorstehenden Argumenten, den Überlegungen und 
Planungen des Marktgemeinderates und der Verwaltung stellt für Untergriesbach die 
Chance dar, mit der Umsetzung der Bauleitplanungen auf Basis eines 
bedarfsgerechten Angebots an Ein- und Mehrfamilienhäusern und der Entwicklung 
und Nutzung von vorhandenen Bestandspotentialen eine stabile 
Bevölkerungsentwicklung zu sichern.  

 
Das Fügen in ein statistisch berechnetes Schicksal eines Bevölkerungsrückgangs und in 
eine stetig alternde Bevölkerungsstruktur kann für eine ländliche Kommune keine 
sinnvolle Option sein. Die Problemfelder sind in den letzten Jahren erkannt worden und 
werden im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Marktes auch angegangen und 
bearbeitet, um die Zukunft des Marktes zu sichern und Chancen zu nutzen. Durch die 
Ortskernsanierung (Investition bisher ca. 6 Mio. Euro) wurde und wird der Hauptort mit 
dem Gewerbe- und Wohnangebot gestärkt. Die Neufassung des 
Flächennutzungsplanes und der Aufbau und die Umsetzung eines Leerstands- und 
Bauflächenkonzepts liefert die Basis für eine geordnete Zukunftsplanung. Die Sanierung 
der vorhandenen Infrastruktur in den letzten Jahren (Mittelschule ca. 12 Mio. Euro, 
Gymnasium ca. 23 Mio. Euro, Kindergärten ca. 2 Mio. Euro, Abwasseranlagen ca. 15 
Mio. Euro, Feuerwehrhäuser und Feuerwehrausstattung ca. 6 Mio. Euro) schafft die 
Voraussetzungen für eine gute Entwicklung des Marktes. Daneben ist auch die 
sinnvolle und bedarfsgerechte Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlungen 
ein Mittel, um den Markt Untergriesbach in eine gesicherte Zukunft zu führen. 

 
Der Flächenverbrauch wird natürlich auch in den Planungen des Marktes als 
Problemstellung berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren 
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Schutzgut Klima / Luft 
Bestand: 
Für das Gebiet liegen keine spezifischen Klimadaten vor. Zeitweise ist eine Belastung 
durch Pflanzenschutzmittel in Verbindung mit der landwirtschaftlichen Nutzung 
verbunden. 
Der Änderungsbereich ist eine kleine Fläche ohne klimatisch wirksame 
Luftaustauschbahnen. 
 
Auswirkungen durch den Bebauungsplan: 
Die Schadstoffbelastung durch Kraftfahrzeug-Verkehr ist als gering zu betrachten. 
Positiv zu vermerken sind die Festsetzungen bezüglich Grünordnung 
 
Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen.  
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Bestand: 
Bisher handelt es sich um Intensivbewirtschaftung von Wiesenflächen.  
Diese Flächen sind einsehbar. 
 
Auswirkungen durch den Bebauungsplan: 
Der Eingriff in das Landschaftsbild wird beeinträchtigt. 
Neben den geplanten Gebäuden müssen Bäume und Sträucher gepflanzt werden. 
Dies wird in den textlichen Festsetzungen das Grünordnung festgelegt. Außerdem 
schließen diese neuen Bauflächen im Osten und Westen an bestehende bauliche 
Strukturen an. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut können als mittlere Erheblichkeit beurteilt werden.  
 
Schutzgut Mensch (Erholung/ Lärm) 
Bestand: 
Durch die landwirtschaftliche Nutzung besteht eine Vorbelastung 
(Pflanzenschutzmittel, sehr regelmäßige Bewirtschaftung) 
 
Auswirkungen durch den Bebauungsplan: 
Insgesamt sind also die Auswirkungen auf das Schutzgut als mittlere Erheblichkeit zu 
beurteilen. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Angrenzend an den Änderungsbereich befindet sich an der Süd-Ost-Ecke ein 
Baudenkmal 
Bestand: 
Angrenzend an den Änderungsbereich befindet sich an der Süd-Ost-Ecke ein 
Baudenkmal 
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Auswirkungen durch den Bebauungsplan: 
Das Baudenkmal muss im Zuge der Erschließung erhalten bleiben.  
 
Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen.  
 
Hier eine Zusammenfassung in Form einer Tabelle: 
Schutzgut Erheblichkeit 
Tiere und Pflanzen mittel 
Boden mittel 
Wasser mittel 
Klima/ Luft gering 
Landschaft mittel 
Mensch mittel 
Kultur- und Sachgüter gering 

 
3.0 Entwicklungen 

3.1 Bisherige bauliche Entwicklung 
Die Grundstücke für das neue Baugebiet werden seit Jahrzehnten als intensiv 
bewirtschaftete Wiesenflächen genutzt. 
 
3.2 Neue bauliche Entwicklung 
Mit diesem Bebauungsplan sollen nun statt der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
auf der Flur-Nr. 207 (Teilfläche) ein Allgemeines Wohngebiet WA geschaffen werden. 
 
3.3 Alte Grünordnung 
Auf dem Grundstück befindet sich kein Baum und kein Strauch 
 
3.4 Neue Grünordnung 
Bei den neuen Wohnbau Grundstücken sollen Bäume und Sträucher gepflanzt 
werden. Diese Bäume und Sträucher dienen der ökologischen Aufwertung der 
Baugrundstücke. 
 
Größe und Anzahl der Bäume und Sträucher werden in den textlichen Festsetzungen 
festgesetzt. 
 
3.5 Erhaltung und Schutzzweck von FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um kein FFH-Gebiet 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um kein Vogelschutzgebiet 
 
3.6 Zielvorgabe 
Wohngebiete sollen an Orten geschaffen werden, wo bereits Wohngebiete 
vorhanden sind. 
Das ist bei diesem Bebauungsplan der Fall: 
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5.0 Umweltauswirkungen 
Hier eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der 
Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ermittelt wurden: 
 
Städtebauliche Vergleichswerte 
 
Größe Bebauungsplan   20.756 m² 
Max. bebaubare Fläche    
  Grundstücksfläche  * 0,3 => GRZ   
  17.4056 m²  * 0,3 => 5.221 m² 
 
6.0 Checkliste zur vereinfachten Verfahrensweise bei der Eingriffsregelung 
 

6.0 Planungsvoraussetzungen 
6.0.1 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wird aufgestellt 
  
  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
Es wird ein Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
aufgestellt. 
Sämtliche grünordnerische, textlichen und planliche Festsetzungen 
werden in diesem Bebauungsplan mit integriert. 

  
 

6.1 Vorhabenstyp 
6.1.1 Art der baulichen Nutzung 
 Es handelt sich bei dem Vorhaben um ein reines Wohngebiet (nach 

§3BauNVO), ein allgemeines Wohngebiet (nach §4 BauNVO)? 
  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
Es handelt sich um ein Allgemeines Wohngebiet (nach §4 BauNVO) 
(siehe Pkt. 1) 

 
6.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 Die festgesetzte oder berechnete GRZ wird nicht größer als 0,3 sein 
  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
Im Bebauungsplan wird die GRZ mit 0,3 festgesetzt. (siehe Pkt. 2) 
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Erläuterung: 
Die Baukörper werden nicht ins Grundwasser eindringen. 

  
6.4.2 Quellen und Quellfluren, wasserführende Schichten (Hangschichtwasser) 

und regelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben 
unberührt. 
 

  X ja  nein 
  
6.4.3 Im Baugebiet sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers 

vorgesehen. 
 

  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
-Private Stellplätze und Verkehrsflächen erhalten wasserdurchlässige 
Beläge 
(siehe Textliche Festsetzungen) (siehe Pkt. 9.3) 
-Die nicht bebauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen 
(siehe Textliche Festsetzungen) (siehe Pkt. 10.1) 
-Anfallendes Oberflächenwasser ist in Zisternen zu sammeln und zur 
Gartenbewässerung zu verwenden. Das übrige Regenwasser soll dem 
Regenwasserkanal zugeführt werden. (siehe Pkt. 9.2) 
 
 

6.5 Schutzgut Luft/ Klima 
 Bei der Planung des Baugebietes wurde auf Frischluftschneisen und 

zugehörige Kaltluftentstehungsgebiete geachtet. 
 

  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise noch ein 
zugehöriges Kaltluftentstehungsgebiet maßgeblich beeinträchtigt. 

  
 

6.6 Schutzgut Landschaftsbild 
6.6.1 Das Baugebiet grenzt an eine bestehende Bebauung an- 

 
  X ja  nein 
  
 
 

Erläuterung: 
Im Osten an das bestehende Baugebiet WA Gottsdorf Mitterweg 
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1.  PLANLICHE FESTSETZUNGEN 
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 15 % der Grundstücksfläche sind mit heimischen Sträuchern zu bepflanzen. 
 
 Heimische Feldgehölze z.B.: 
 Cornus mas    Kornelkirsche 
 Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
 Corylus avellana   Hasel 
 Crataegus monogyna  Weissdorn 
 Lonicera xalosteum   Heckenkirsche 
 Prunus spinosa   Schlehe 
 Rosa canina    Hundsrose 
 Sambucus nigra/racem  Hollunder 
 Viburnum lantana/opulus  Wolliger/ Gemeiner Schneeball 
 
 Ergänzend zugelassen für strauchartige und bodenbedeckende 

Bepflanzungen in privaten Freiflächen, Verkehrsgrünflächen, gärtnerisch zu 
gestaltenden Bereichen, Baumscheiben 

 
 Pflanzqualität:   v.Str./Tb/Co je nach Art 
 
 Arten z.B.: 
 Forsythia spec.   Goldglöckchen 
 Pholadelphus virginalis  Pfeifenstrauch 
 Lonicera spec.    Heckenkirsche 
 Potentilla spec.   Fünffingerstrauch 
 Rosa spec.    Rosen/ Bodendeckerrosen 
 
 Nicht zulässig sind standortfremde bzw. in ihrem Wuchscharakter 

landschaftsfremde Gehölze, z.B. 
 Fagus sylvatica pendula  Hängebuche 
 Picea pungens   Blaufichte 
 Picea omorika   serbische Fichte 
 Thuja     Lebensbaum 
  

11. Anbaubeschränkung / Sichtfelder / 
Anbaubeschränkung (Art. 23 und 24 BayStrWG) 
Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmte Teile der 
Ortsdurchfahrten (freie Strecke) sind entlang der Kreisstraßen Anbaubeschränkungen 
bis zu einer Entfernung von 15,0m, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, zu beachten. 
Von den Anbaubeschränkung sind alle baulichen Anlagen, einschließlich 
Verkehrsflächen, Stellplätze, Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs, 
Stützmauern, Lärmschutzwände etc. betroffen. 
 
bis zu Gebäuden    mind. /planmäßig 10m 
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bis zu Nebengebäuden   mind.   10m 
bis zu Verkehrsflächen, Stellplätze,   
sonstige befestigte Flächen  mind.    7,5m 
bis zu Zäunen u. Einfriedungen  mind.   7,5m 
Sichtfelder (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Knotenpunkte-RAS-K-1) 
Die erforderlichen Sichtdreiecke bei öffentlichen Kreuzungen und Einmündungen von 
öffentlichen Straßen sind von sichtbehinderten Anlagen aller Art freimachen bzw. 
freizuhalten, die mehr als 80 cm über die Fahrbahnoberfläche der Kreisstraße ragen. 
Einzelne Bäume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der 
Sichtdreiecke möglich, wenn sie den Wartepflichtigen Fahrer nicht die Sicht 
bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken. 
 
An den Einmündungen sind folgende Sichtfelder freizuhalten: 
70m beiderseits im Zuge der Kreisstraße 
50m im Zuge der geplanten Gemeindestraße 
 
Bei der Anpflanzung von Bäumen ist gemäß Bebauungsplanentwurf ein Mindestabstand 
von 7,5m vom befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße einzuhalten. Zu 
Neubepflanzungen des Straßenkörpers ist nur der Träger der Straßenbaulast befugt. Eine 
Neupflanzung von Einzelbäumen innerhalb der Sichtdreiecke bedarf der Zustimmung 
der Kreisstraßenverwaltung im Einzelfall. 
 

12. Oberflächenwasser 
Oberflächenwasser aller Art (z.B. von Dächern und Zufahrten) sowie Hausabwasser darf 
nicht auf Straßengrund bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet werden. 
 
Für Schäden oder Nachteile, die dem Grundstück oder den Anlagen des Antragstellers 
durch Straßenoberflächenwasser entstehen, stehen dem Bauwerber oder seinem 
Rechtsnachfolger keine Ersatzansprüche durch den Straßenbaulastträger zu. 

 
13. Mögliche Leitungen/ Pflanzungen 

Im überplanten Bereich werden im Zuge der Erschließung Versorgungsleitungen verlegt 
(Bayernwerk, Deutsche Telekom, Kabel Deutschland). Pflanzungen im Bereich dieser 
unterirdischen Leitungen sind mit den jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen. 
 

14. Zusätzliche Festsetzungen 
14.1 Ein GRZ-/GFZ-Nachweis ist dem Bauantrag beizulegen. Für die Berechnung der GRZ 
und GFZ maßgebliche Grundstücksfläche im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO die 
tatsächliche Grundstücksfläche anzusetzen. 
 
14.2 Ein Geländeschnitt mit Eintragung der Gebäude, den Anschluss der Nachbar-
grundstücke, und der Grundstückszufahrt ist dem Bauantrag beizulegen. 
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14.3 Schutz des Oberbodens 
Bei allen baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so 
zu schützen, dass er jederzeit wieder verwendet werden kann. Er ist in seiner ganzen 
Stärke abzuheben und in Mieten Höhe max. 1,50m zu lagern. Die Oberflächen der 
Mieten sind mit leguminosen Mischungen anzusähen. 
 
14.4 Unbebaute Grundstücke 
Die vorerst unbebauten Grundstücke sind so zu pflegen, dass sie das Orts- und Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigen. 
 
14.5 Pflanzungen in privaten Gärten 
Ausschließlich zulässig sind alle Bäume und Sträucher gemäß Punkt 10 
Je 200 m² nicht überbaute Grundstücksfläche ist ein heimischer Laubbaum mindestens 
Wuchsklasse (II. Ordnung) oder ein Obstbaum zu pflanzen. Die Lage der Bäume soll sich 
an der zeichnerischen Darstellung orientieren. Die Bepflanzung der Privatgärten hat 
spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigstellung der Gebäude zu erfolgen. Mit den 
Bauanträgen ist jeweils ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 
Die Vorgaben des Bebauungsplans sind dabei zu beachten. 
Pflanzarten welche in der Giftliste, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit vom 10.03.1975 im LUMBL NR. 778 vom 27.08.1976 
enthalten sind, dürfen nicht gepflanzt werden. 
Die Bepflanzung der öffentlichen Grünfläche hat spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung 
der Erschließungsmaßnahmen zu erfolgen. 

 
15. Immissionsschutz 

In der Südfassade des Gebäudes auf Parzelle 7 sowie in der Westfassade der Parzelle 20 
dürfen im Obergeschoss keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (z.B. Fenster, 
Türen) zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 (Immissionsorte im 
Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm) zu liegen kommen. Dies ist durch geeignete bauliche 
bzw. architektonische Lärmschutzmaßnahmen (z.B. schalltechnisch optimierte 
Grundrissorientierung, Einbau von Festverglasungen) sicherzustellen. Alternativ können 
auch andere, bauliche Lärmschutzmaßnahmen, wie vorgehängte Glasfassaden, 
verglaste Balkone etc. ergriffen werden, wenn diese nachweislich schallschutztechnisch 
gleichwertig sind. 
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1 Ausg a ng ssitua tion

1.1 Pla nung swille  de s Ma rkte s Unte rg rie sba c h

Der Markt Untergriesbach plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans "WA Gottsdorf ñ
Mitterweg 1. Erweiterung" /31/ die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets gemäß
§ 4 BauNVO (vgl. Abbildung 1). Der Geltungsbereich der Planung umfasst eine Teilfläche
des Grundstücks Fl. Nr. 207 der Gemarkung Gottsdorf. Im Geltungsbereich sind insgesamt
20 Bauparzellen für Einzelwohnhäuser vorgesehen, für die eine zweigeschossige Bau-
weise zugelassen wird. In einem ersten Bauabschnitt sollen die Parzellen 1 ñ 14 bebaut
werden, in einem weiteren Abschnitt ist die Bebauung der Parzellen 15 ñ 20 vorgesehen.
Die Erschließung erfolgt von Osten her über den Mitterweg sowie über eine neu geplante
Ringstraße innerhalb des Plangebiets.

Abbildung 1: Bebauungsplan "WA Gottsdorf ñ Mitterweg 1. Erweiterung" des Marktes Untergries-
bach /31/
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1.2 Ortsla g e  und Na c hba rsc ha ft

Der Geltungsbereich liegt im Ortsteil Gottsdorf des Marktes Untergriesbach (vgl.
Abbildung 2). Südlich wird das Plangebiet von der Kreisstraße PA 50 begrenzt, welche in
Ost-West-Richtung verläuft. Im Anschluss daran befindet sich ein bestehender Säge-
werksbetrieb. Im Westen bestehen bereits zwei Wohngebäude auf dem Planungs-
grundstück. Im Bereich des derzeit noch bestehenden öffentlichen Schwimmbades soll
zukünftig ein neues Hallenbad mit Liegewiesen sowie ein Hotelgebäude entstehen. In
nördlicher Richtung besteht das Feriendorf "Franz Josef's Landresort" mit Campingplatz
und Ferienhäusern. Im Osten des Plangebiets befinden sich ebenfalls bereits
Wohnnutzungen. Mindestens 130 m vom Plangebiet entfernt befindet sich ein
landwirtschaftlicher Betrieb.

Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs und der umliegenden Nutzungen
/19/

Franz Jose f's Landresort

Ge plante s Hote l

und Sc hwimmbad

Ge ltungsbe re ich

Säge we rk

B & B Hote l



Projekt: UGB-6186-01 / 6186-01_E02 vom 06.04.2023 Seite 6 von 68

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

1.3 Ba upla nung sre c htlic he  Situa tion

Für das westlich gelegene Grundstück soll zukünftig der vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan "SO Hotel + Bad Gottsdorf" des Marktes Untergriesbach aufgestellt werden, der
ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO ausweisen wird /30/. Im Geltungsbereich soll ein
Hotel sowie ein Hallenbad für Hotelgäste sowie externe Besucher entstehen. Die aktuelle
Planung ist der Abbildung 7 zu entnehmen.

Für das Feriendorf im Norden der Planung existiert der Bebauungsplan "SO Feriendorf
Bayerwald " des Marktes Untergriesbach /20/, der den Geltungsbereich als Sondergebiet
nach § 10 BauNVO ausweist (vgl. Abbildung 4). Für den südwestlichen Teil des Geltungs-
bereichs wurde der Bebauungsplan durch das Deckblatt Nr. 1 geändert, die Art der
Nutzung bleibt jedoch unverändert (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 3: Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "SO Hotel + Bad Gottsdorf" /30/
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Abbildung 4: Bebauungsplan "SO Feriendorf Bayerwald" des Marktes Untergriesbach /20/

Abbildung 5: Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan "SO Feriendorf Bayerwald" /20/
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2 Aufga be nste llung

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Anspruch der neu geplanten schutzbedürftigen
Nutzungen auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu keiner
Einschränkung der Betriebsabläufe der bestehenden, genehmigten bzw. bereits konkret
geplanten Anlagen im Planungsumfeld (hier: geplantes Hotel, Badeanlage, Sägewerk
auf dem Grundstück Fl.Nr. 206 der Gemarkung Gottsdorf, B & B Hotel auf Grundstück
Fl. Nr. 207/1 und Ferienzentrum/-dorf "Franz Josef's Landresort") führen kann.

Die diesbezüglich gegebenenfalls notwendigen technischen, baulichen und planeri-
schen Schallschutzmaßnahmen sollen entwickelt und als Festsetzungen für den
Bebauungsplan vorgestellt werden.

Die Beurteilung der Geräuschemissionen ausgehend von den Gewerbebetrieben (hier:
Sägewerkbetrieb und Hotelbetriebe) erfolgt gemäß den Vorgaben der TA Lärm /15/. Die
Beurteilung des Feriendorfs "Franz Josef's Landresort" und der Badeanlage im Geltungs-
bereich des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplan "SO Hotel + Bad Gottsdorf"
erfolgt in Abstimmung mit dem Landratsamt Passau /28/ sowie in Anlehnung an /21/
nach den Vorgaben der 18. BImSchV /16/.

In einem weiteren Untersuchungsschritt ist die Verträglichkeit der geplanten schutzbe-
dürftigen Nutzungen mit den Lärmimmissionen durch den Straßenverkehr auf der
Kreisstraße PA 50 zu überprüfen. Über einen Vergleich der prognostizierten Beurteilungs-
pegel mit den einschlägigen Orientierungswerten des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005
ist zu prüfen, ob der Untersuchungsbereich der geplanten Nutzungsart zugeführt werden
kann, ohne die Belange des Lärmimmissionsschutzes im Rahmen der Bauleitplanung zu
verletzen.

Anmerkung: Nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Betriebe sind nach Nr. 1
der TA Lärm explizit aus dem Anwendungsbereich der Verwaltungsvorschrift ausgenom-
men. Eine Beurteilung des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs östlich des Plan-
gebiets könnte demzufolge lediglich in Anlehnung an die TA Lärm erfolgen. Nachdem
jedoch bereits im Bestand betriebsfremde Wohnnutzungen deutlich näher an diesem
Betrieb zu liegen kommen, kann ausgeschlossen werden, dass der Schutzanspruch der
neu geplanten schutzbedürftigen Nutzungen zu einer Einschränkung der Betriebsabläufe
des landwirtschaftlichen Betriebes führt.
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3 Anforde rung e n a n de n Sc hallsc hutz

3.1 Lä rmsc hutz im Ba upla nung sre c ht

Für städtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /2/ schall-
technische Orie ntie rung swe rte , deren Einhaltung im Bereich schutzbedürftiger Nutzun-
gen als "sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau"
aufzufassen sind. Diese Orientierungswerte (OW) so lle n nach geltendem und praktizier-
tem Bauplanungsrecht an maßgeblichen Immissionsorten im Fre ie n e inge halte n ode r
be sse r unte rsc hritte n werden, um schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm vorzu-
beugen und die mit der Eigenart des Baugebiets verbundene Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen:

Orie ntie rungswe rte  OW des Be iblatts 1 zu Te il 1 de r DIN 18005 [dB(A)]

Ge we rbe lärm/ Sportlä rm WA

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 40
Ve rkehrslärm WA

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 45

WA: ................. allgemeines Wohngebiet

Gemäß dem Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 sowie der gängigen lärmimmissionsschutz-
fachlichen Beurteilungspraxis werden

"die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen ... wegen der unter-
schiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert."

Somit erfolgt keine Pegelüberlagerung der hier zu betrachtenden Geräuschgruppen aus
Gewerbe-, Sport- und Verkehrslärm.
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3.2 Die  Be de utung  de r Ve rke hrslä rmsc hutzve rordnung  in de r Ba ule it-
pla nung

Beim Neubau und der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen ist die Ve rke hrslärm-
sc hutzve rordnung  (16. BImSc hV) /18/ mit den dort festgelegten Immissionsg re nzwe rte n
(IGW) als rechtsverbindlich zu beachten. Diese Immissionsgrenzwerte liegen in der Regel
um 4 dB(A) höher als die für die jeweilige Nutzungsart anzustrebenden Orientierungswer-
te (OW) des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005.

Sind im Fall eines Heranrückens schutzbedürftiger Nutzungen an bestehende Verkehrs-
wege in der Bauleitplanung Überschreitungen der anzustrebenden Orientierungswerte
nicht zu vermeiden, so werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV oftmals als
Abwägungsspielraum interpretiert und verwendet, innerhalb dessen ein Planungsträger
nach Ausschöpfung sinnvoll möglicher und verhältnismäßiger aktiver und/oder passiver
Schallschutzmaßnahmen die vorgesehenen Nutzungen üblicherweise realisieren kann,
ohne die Rechtssicherheit der Planung infrage zu stellen. Begründet ist dies in der
Tatsache, dass der Gesetzgeber beim Neubau und der wesentlichen Änderung von
öffentlichen Straßen- oder Schienenverkehrswegen Geräuschsituationen als zumutbar
einstuft, in denen Beurteilungspegel bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der
16. BImSchV auftreten, und somit der indirekte Rückschluss gezogen werden kann, dass
bei einer Einhaltung der Immissionsgrenzwerte auch an maßgeblichen Immissionsorten
neu geplanter schutzbedürftiger Nutzungen gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet
sind.

Sollen/müssen sogar Lärmbelastungen in Kauf genommen werden, die über die Immissi-
onsgrenzwerte hinausgehen, so bedarf dies einer ganz besonders eingehenden und
qualifizierten Begründung.

Immissionsg renzwe rte  IGW de r 16. BImSc hV [dB(A)]

Be zug sze itraum WA

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 59
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 49

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
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3.3 Die  Be de utung  de r TA Lä rm in de r Ba ule itpla nung

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung ein zweckmäßiges
Äquivalent zu den in der Regel gleichlautenden Immissionsrichtwerten der Sechsten All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) /15/ dar.

Die TA Lärm gilt für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen, die dem zweiten Teil des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen
(mit den unter Nr. 1 aufgeführten Ausnahmen), und wird üblicherweise als normkonkreti-
sierende Verwaltungsvorschrift zur Beurteilung von Geräuschen gewerblicher Anlagen in
Genehmigungsverfahren und bei Beschwerdefällen herangezogen. Demzufolge wer-
den die Berechnungsverfahren und Beurteilungskriterien der TA Lärm regelmäßig und
sinnvollerweise bereits im Rahmen der Bauleitplanung für die Beurteilung von Anlagen-
geräuschen angewandt, um bereits im Vorfeld die lärmimmissionsschutzrechtliche
Konfliktfreiheit abzusichern.

Nach den Regelungen der TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Geräusche dann sichergestellt, wenn alle Anlagen, die in den Anwendungsbe-
reich der TA Lärm fallen, im Einwirkungsbereich schutzbedürftiger Nutzungen in der Sum-
menwirkung Beurteilungspegel bewirken, die an den maßgeblichen Immissionsorten im
Freien die in Nr. 6.1 der TA Lärm genannten Immissionsrichtwerte einhalten oder unter-
schreiten.

Die Beurteilungszeiten sind identisch mit denen der DIN 18005, allerdings greift die
TA Lärm zur Bewertung nächtlicher Geräuschimmissionen die ungünstigste volle Stunde
aus der gesamten Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr heraus. Die Immissionsrichtwerte
gelten auch dann als verletzt, wenn einzelne kurzzeitige Pegelmaxima die nicht reduzier-
ten Immissionsrichtwerte tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als
20 dB(A) übertreffen (Spitzenpegelkriterium).

Sc hallsc hutzanforde rung en nac h TA Lärm

Immissionsric htwe rte  [dB(A)] WA

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 40
Zulässig e Spitze npe g e l [dB(A)] WA

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 85
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 60

WA: ................. allgemeines Wohngebiet

Für Immissionsorte mit der Einstufung eines allgemeinen Wohngebietes oder höher ist
nach Nr. 6.5 der TA Lärm ein Pegelzuschlag KR = 6 dB für diejenigen Geräusche zu ver-
geben, die während Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit auftreten. Diese soge-
nannten "Ruhezeiten" gestalten sich wie folgt:

Ruhe ze ite n nac h TA Lärm

An Werktagen 6:00 bis 7:00 Uhr -- 20:00 bis 22:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen 6:00 bis 9:00 Uhr 13:00 bis 15:00 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr
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3.4 Die  Be de utung  de r Sporta nla g e nlä rmsc hutzve rordnung  in de r
Ba ule itpla nung

Im Rahmen einer Bauleitplanung ist zwar zunächst üblicherweise die DIN 18005 "Schall-
schutz im Städtebau" mit ihren im Beiblatt 1 genannten Orientierungswerten als Re-
gelwerk zur Beurteilung von Geräuscheinwirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen he-
ranzuziehen (vgl. Kapitel 3.1). Da jedoch für die Errichtung und den Betrieb von Sport-
anlagen ñ und in Bayern auch Freizeitanlagen ñ die 18. BImSchV (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung) rechtsverbindlich ist, wird regelmäßig bereits im Bauleitplanverfahren
auf die in der 18. BImSchV fixierten Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen abgestellt.

Die 18. BImSchV definiert die folgenden Beurteilungszeiträume:

Be urte ilung sze iträume de r 18. BImSc hV

An We rktage n Uhrze it

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 8 - 20
Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 6 - 8 20 - 22
Nachts 22 - 6
An Sonn-  und Fe ie rtage n Uhrze it

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 9 ñ 13 15 - 20
Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 7 ñ 9 13 ñ 15 20 - 22
Nachts 22 - 7

Be urte ilung sze ite n de r 18. BImSc hV

Tagsüber an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 12 h
Tagsüber an Sonntagen außerhalb der Ruhezeiten 9 h
Tagsüber jeweils innerhalb der Ruhezeitenblöcke 2 h
Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 1 h

Gemäß der 18. BImSchV dürfen die anlagenbezogenen Geräusche sämtlicher Sportan-
lagen in der Nachbarschaft keine Beurteilungspegel bewirken, welche in der Summe die
dort jeweils verbindlichen Immissionsrichtwerte überschreiten. Die Immissionsrichtwerte
gelten auch dann als verletzt, wenn einzelne kurzzeitige Pegelmaxima die Immissions-
richtwerte tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) übertreffen
(Spitzenpegelkriterium).

In der aktuellen Fassung der 18. BImSchV /16/ werden die folgenden Immissionsrichtwerte
für die unterschiedlichen Beurteilungszeiträume festgelegt:
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Sc hallsc hutzanforde rungen de r 18. BImSc hV

Immissionsric htwe rte  [dB(A)] WA

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten
55Innerhalb der Abendruhezeiten (20 bis 22 Uhr)

Innerhalb der sonntägigen Mittagsruhezeit (13 bis 15 Uhr)
Innerhalb der Morgenruhezeiten 50
Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 40
Zulässig e Spitze npe g e l [dB(A)] WA

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten
85Innerhalb der Abendruhezeiten (20 bis 22 Uhr)

Innerhalb der sonntägigen Mittagsruhezeit (13 bis 15 Uhr)
Innerhalb der Morgenruhezeiten 80
Nachtzeit 60

WA: ................. allgemeines Wohngebiet

3.5 Ma ßg e blic he  Immissionsorte  und de re n Sc hutzbe dürftig ke it

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte ist in den bisher genannten Regelwerken zwar
nicht exakt gleichlautend definiert. Stellvertretend wird an dieser Stelle die Beschreibung
gemäß Nr. A.1.3 der TA Lärm zitiert. Maßgebliche Immissionsorte liegen demnach:

o "bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Ge-
räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 ..."

oder

o "bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen
Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und
Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen."

Als schutzbedürftig benennt die DIN 4109 /4/ insbesondere Aufenthaltsräume wie Wohn-
räume einschließlich Wohndielen, Schlafräume, Unterrichtsräume und Büroräume. Als
nicht schutzbedürftig werden üblicherweise Küchen, Bäder, Abstellräume und Treppen-
häuser angesehen, weil diese Räume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen
vorgesehen sind.

Abgesehen von diesen streng reglementierten Immissionsorten sollte im Rahmen von
Bauleitplanungen zusätzliches Augenmerk zumindest auf die Geräuschbelastung der
Außenwohnbereiche durch Verkehrslärm (z. B. Terrassen, Balkone) und nach Möglichkeit
auch anderer Freiflächen gelegt werden, die dem Aufenthalt und der Erholung von
Menschen dienen sollen (z. B. private Grünflächen).
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4.4 Emissionsprog nose

4.4.1 Sc ha llque lle nübe rsic ht

Aus den vorliegenden Angaben (vgl. Kapitel 4.3) lassen sich die folgenden relevanten
Schallquellen für das Lärmprognosemodell ableiten, deren Positionen Abbildung 7 zu
entnehmen sind:

Re levante  Sc hallque llen

Säge we rksbe trie b

Kürze l Be sc hre ibung Que lle hE

FS Freifläche FQ 1,0
SH Sägehalle ñ Schallabstrahlung über geöffnete Tore/Seiten FQ 0 ñ 2,5

Hote l

Kürze l Be sc hre ibung Que lle hE

P1 Kundenparkplatz FQ 0,5
P2 Mitarbeiterparkplatz FQ 0,5

F- P2 Fahrweg Mitarbeiterparkplatz LQ 0,5
E Empfang FQ 0,5

F- E Fahrweg Empfang LQ 0,5
EA- TG Ein-/Ausfahrt Tiefgarage FQ 0 ñ 3,5
F- TG Fahrweg Tiefgarage LQ 0,5
F- VE Fahrweg Ver-/Entsorgung LQ 1,0
AH Anlieferung Hackschnitzel FQ 1,0

F- AH Fahrweg Anlieferung Hackschnitzel LQ 1,0
WG Waldgastronomie FQ 1,2
KH Kamin Heizung FQ 9,1
KB Kamin BHKW FQ 9,1

B & B Hote l

Kürze l Be sc hre ibung Que lle hE

PB Parkplatz FQ 0,5

PQ: ................. Punktschallquelle
FQ: .................. Flächenschallquelle
LQ: .................. Linienschallquelle
hE: ................... Emissionshöhe über Gelände [m]



Projekt: UGB-6186-01 / 6186-01_E02 vom 06.04.2023 Seite 18 von 68

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Abbildung 7: Lageplan mit Darstellung der relevanten Schallquellen der Gewerbenutzungen

4.4.2 Ruhe ze ite nzusc hla g

An Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet wird der nach Nr. 6.5 der TA Lärm not-
wendige Ruhezeitenzuschlag KR = 6 dB(A) für Betrieb innerhalb der Tageszeiten mit
erhöhter Empfindlichkeit (vgl. Kapitel 3.3) emissionsseitig berücksichtigt.

Bei einem über die gesamte Tagzeit von 6:00 bis 22:00 Uhr im statistischen Mittel gleich-
mäßig verteilten Betrieb bedeutet dies in Umrechnung einen "pauschalen" Zuschlag
KR = 1,9 dB(A) an Werktagen bzw. KR = 3,6 dB(A) an Sonn- und Feiertagen. Nachdem der
Sägewerksbetrieb sowie der Lieferbetrieb des Hotels nur an Werktagen stattfinden, be-
schränkt sich die vorliegenden Begutachtung auf einen Werktag.

Der jeweils erforderliche Ruhezeitenzuschlag bei anderen Geräuschverteilungen wird bei
den jeweiligen Emissionsansätzen angegeben.
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Der Parkplatz P2 wird von den Mitarbeitern des Hotels genutzt. Während der Tagzeit
werden je Stellplatz vier Pkw-Fahrbewegungen in Ansatz gebracht. In der ungünstigsten
vollen Nachtstunde wird von einer gesamten Parkplatzleerung ausgegangen.

Flächenschallquelle Parkplatz (Mitarbe ite r)

Kürzel P2

Quellenangabe Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage,
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2007

Fläche S 201 m²
Zuschlag Parkplatzart KPA 0,0 dB(A)
Zuschlag Impulshaltigkeit KI 4,0 dB(A)
Zuschlag Fahrbahnoberfläche KStrO 0,0 dB(A)
Bezugsgröße B 8 Anzahl der Stellplätze
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße f 1,00 --
Durchfahranteil KD 0,0 dB(A)
Tagze it (6-22 Uhr)

Ruhezeitenzuschlag KR 1,9 dB(A)
Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 0,25 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 2,0 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 32,0 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 71,9 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 48,9 dB(A) je m²

Ung ünstigste  volle  Nac htstunde

Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 1,00 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 8,0 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 8,0 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 76,0 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 53,0 dB(A) je m²
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Die Fahrwege der Lieferfahrzeuge werden mit Linienschallquellen nachgebildet, auf de-
nen sich die Fahrzeuge mit dem Schallleistungspegel für die Vorbeifahrt eines Lkw bzw.
Transporters entsprechend der einschlägigen Fachliteratur bei einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit v = 20 km/h bewegen. Bei der Anzahl an Fahrten sei auf Kapitel 4.3 ver-
wiesen.

Linienschallquelle Fahrwe g  Anliefe rung Hac kschnitze l

Kürzel F- AH

Fahrweg 229 m Geschwindigkeit 20 km/h

LW LW' n TE KTE KR LW,t LW,t'
Tagzeit (6-22 Uhr) 99,5 75,9 1 41 -31,5 0,0 68,0 44,4

Linienschallquelle Fahrwe g  Ve r- / Entsorg ung

Kürzel F- VE

Fahrweg 207,0 m Geschwindigkeit 20 km/h

Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW' n TE KTE KR LW,t LW,t'
Lkw 99,5 76,3 4 149 -25,9 0,0 73,6 50,5
Transporter 91,0 67,8 4 149 -25,9 0,0 65,1 42,0
Ge samtsituation -- -- -- -- -- -- 74,2 51,0

Quellenangabe "Vorbeifahrtpegel verschiedener Fahrzeuge", Bayerisches LfU 2007

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW': Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
n: Anzahl der Fahrzeugbewegungen [-]
TE: Geräuscheinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t': Zeitbezogener  Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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4.4.3.3 B & B Hote l

Als einzige maßgebliche Schallquelle des B & B Hotels werden die Geräuschentwicklun-
gen des Parkplatzes berücksichtigt. Nachdem es sich im vorliegenden Fall lediglich um
eine Frühstückspension handelt, ist nicht mit relevantem Lieferverkehr zu rechnen. Unab-
hängig davon würde dieser vor der Westfassade des Gebäudes und damit an der dem
Plangebiet abgewandten Seite stattfinden, sodass der Lärm durch das Gebäude
abgeschirmt wird.

Die Emissionsprognose des Pkw-Parkplatzes erfolgt nach den Vorgaben der Parkplatz-
lärmstudie /13/. Es werden die empfohlenen Zuschläge KPA = 0 dB(A) für die Parkplatzart
und KI = 4 dB(A) für die Impulshaltigkeit (Besucher- und Mitarbeiterparkplatz) sowie
KStrO = 2,5 dB(A) für die gekieste Fahrbahnoberfläche berücksichtigt. Die Anzahl der Pkw-
Fahrbewegungen zur Tag- und Nachtzeit ergibt sich aus der Bezugsgröße B = 9 Betten
sowie der Bewegungshäufigkeit gemäß der Planungsempfehlung in /13/ für ein "Hotel mit
weniger als 100 Betten".

Flächenschallquelle Parkplatz Hote l

Kürzel PH

Quellenangabe Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage,
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2007

Fläche S 127 m²
Zuschlag Parkplatzart KPA 0,0 dB(A)
Zuschlag Impulshaltigkeit KI 4,0 dB(A)
Zuschlag Fahrbahnoberfläche KStrO 2,5 dB(A)
Bezugsgröße B 9 Betten
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße f 0,5 --
Durchfahranteil KD 0,0 dB(A)
Tagze it (6-22 Uhr)

Ruhezeitenzuschlag KR 1,9 dB(A)
Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 0,11 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 1,0 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 15,8 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 71,4 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 50,3 dB(A) je m²

Ung ünstigste  volle  Nac htstunde

Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 0,09 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 0,8 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 0,8 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 68,6 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 47,5 dB(A) je m²
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4.5 Immissionsprog nose

4.5.1 Vorge he nswe ise

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wöl-
fel Engineering GmbH & Co. KG" (Version 2021 [503] vom 06.12.2021) nach den Vorgaben
der DIN ISO 9613-2 /8/ über das "alternative" Prognoseverfahren mit mittleren A-bewerte-
ten Einzahlkenngrößen (Berechnung der Dämpfungswerte im 500 Hz-Band) durchge-
führt.

Die Parameter zur Bestimmung der Luftabsorption Aatm sind auf eine Temperatur von
15 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 50 % abgestimmt. Die zur Erlangung von
Langzeitbeurteilungspegeln erforderliche meteorologische Korrektur Cmet wird über eine
im konservativen Rahmen übliche Abschätzung des Faktors C0 = 2 dB berechnet.

Der Geländeverlauf im Untersuchungsgebiet wird mit Hilfe des vorliegenden Gelände-
modells /19/ vollständig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Be-
rechnung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

4.5.2 Absc hirmung  und Re fle xion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Geländemodell resultieren, fungieren ñ soweit
berechnungsrelevant ñ alle bestehenden Gebäude im Planungsumfeld sowie die ge-
mäß /31/ geplanten Baukörper im Geltungsbereich als pegelmindernde Einzelschall-
schirme. Zudem wird eine Carportanlage mit geschlossenen Seiten am geplanten Mitar-
beiterparkplatz für das westlich gelegene Hotel berücksichtigt.

Ortslage und Höhenentwicklung der Bestandsgebäude stammen aus einem digitalen
Gebäudemodell des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung /19/.

Die an Baukörpern auftretenden Immissionspegelerhöhungen durch Reflexionen werden
über eine vorsichtige Schätzung der Absorptionsverluste von 1 dB(A) berücksichtigt, wie
sie an glatten, unstrukturierten Flächen zu erwarten sind.
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4.5.3 Be re c hnung se rg ebnisse

Unter den genannten Voraussetzungen lassen sich im Geltungsbereich der Planung
Beurteilungspegel prognostizieren, wie sie auf den Lärmbelastungskarten auf Plan 1 bis
Plan 4 in Kapitel 9.1 für die planungsrelevanten Geschossebenen während der Tag- und
Nachtzeit dargestellt sind.

Zudem werden an den für Gewerbelärm maßgeblichen exemplarischen Immissionsorten
IO A bis IO D die folgenden Beurteilungspegel prognostiziert:

Prog nostizie rte  Beurte ilung spe g e l Lr [dB(A)]

Be zug sze itraum IO A IO B IO C IO D

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 54,8 56,2 44,8 46,2
Ungünstigste volle Nachtstunde 16,4 18,4 39,8 41,2

IO A (WA): ...... Baugrenze Parzelle 7, hI = 2,5 m
IO B (WA):....... Baugrenze Parzelle 7, hI = 5,0 m
IO C (WA): ...... Baugrenze Parzelle 20, hI = 2,5 m
IO D (WA): ...... Baugrenze Parzelle 20, hI = 5,0 m

An den jeweils maßgeblichen Immissionsorten für die Beurteilung der Spitzenpegelsitua-
tion lassen sich zur Tag- und Nachtzeit die folgenden Spitzenpegel prognostizieren:

Prognostizie rte  Spitze npe ge l LAFma x [dB(A)]

Be zug sze itraum IO 1 IO 2

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 74,4 --
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) -- 55,2

IO 1 (WA): ....... Baugrenze Parzelle 7, hI = 5,0 m
IO 2 (WA): ....... Baugrenze Parzelle 20, hI = 5,0 m

4.6 Sc ha llte c hnisc he  Be urte ilung

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans "WA Gottsdorf ñ Mitterweg 1. Erweiterung"
durch die Gemeinde Untergriesbach war der Nachweis zu erbringen, dass der Anspruch
der geplanten Wohnnutzungen auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Geräusche zu keiner Einschränkung der praktizierten bzw. zukünftig geplanten
Betriebsabläufe der umliegenden Gewerbenutzungen führen kann.

Zu diesem Zweck wurde ein Simulationsmodell aufgestellt, welches die Betriebsabläufe
für den südlich benachbarten Sägewerksbetrieb so nachbildet, wie er laut Betreiber-
angaben derzeit praktiziert wird. Zudem wird der Parkplatz als relevante Schallquelle des
auf dem Grundstück Fl. Nr. 207/1 genehmigten B & B Hotels berücksichtigt. Auf dem
westlichen gelegenen ehemaligen Hallenbadgrundstück soll zukünftig eine neue Nut-
zung mit Hotelbetrieb realisiert werden. Um ein zukünftiges Nebeneinander der geplan-
ten Nutzungen realisieren zu können, wir die derzeitige Planung für das Nachbargrund-
stück im Rahmen des Bauleitplanverfahrens mit berücksichtigt.
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Zu Beginn der Untersuchungen wurde festgestellt, dass durch den Sägewerkbetrieb zur
Tagzeit die südlichen Parzellen entlang der Straße von Überschreitungen des zulässigen
Orientierungswerts betroffen waren. Aus diesem Grund wurden die Baugrenzen der
südlichen Bauparzellen im aktuellen Bebauungsplanentwurf deutlich zurückgenommen.
Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass unter diesen Voraussetzungen zur Tagzeit
der Orientierungswert des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005, OWWA, Tag = 55 dB(A), und
damit auch der Immissionsrichtwert der TA Lärm, IRWWA, Tag = 55 dB(A) (vgl. Kapitel 3.1 und
3.3), nahezu vollständig an allen neu geplanten schutzbedürftigen Nutzungen im
Geltungsbereich eingehalten werden kann. Lediglich an der Südseite des Gebäudes auf
Parzelle 7 auf Höhe des Obergeschosses (IO B) wird der zulässige Richtwert noch um bis
zu 1 dB(A) überschritten. Maßgebend sind hier die betrieblichen Tätigkeiten des südlich
gelegenen Sägewerkbetriebs.

Während der Nachtzeit sind lediglich die Geräuschimmissionen der beiden Hotelbetriebe
zu berücksichtigen. Wie den Lärmbelastungskarten auf Plan 3 und Plan 4 in Kapitel 9.1 zu
entnehmen ist, werden durch die bestehenden und geplanten Nutzungen im Plangebiet
Beurteilungspegel prognostiziert, welche den zulässigen Orientierungswert OWWA, Nacht =
40 dB(A) bzw. den gleichlautenden Immissionsrichtwert nahezu vollumfänglich einhalten.
Mit Überschreitungen um bis zu 1 dB(A) ist noch an der Westseite der Parzelle 20 auf Höhe
des Obergeschosses (IO D) zu rechnen, welche durch den nächtlichen Fahrverkehr
durch Besucher und Mitarbeiter des geplanten Hotels hervorgerufen werden.

Ungefährdet ist mit Blick auf die Berechnungsergebnisse in Kapitel 4.5.3 die Einhaltung
des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm (vgl. Kapitel 3.3). So werden die zulässigen
Spitzenpegel zur Tag- und Nachtzeit an den diesbezüglich maßgeblichen Immissions-
orten noch um mindestens 5 dB(A) unterschritten.

Um die bestehenden bzw. geplanten gewerblichen Nutzungen in ihren Betriebsabläufen
aus lärmimmissionsschutzfachlicher Sicht nicht zu gefährden, wird für die beiden Parzel-
len, an denen Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerte festzustellen waren, in
Kapitel 7 eine entsprechende Festsetzung für den Bebauungsplan formuliert.

Zusammenfassend kann somit konstatiert werden, dass die Aufstellung des Bebauungs-
plans "WA Gottsdorf ñ Mitterweg 1. Erweiterung" in keinem grundsätzlichen Konflikt mit
den bestehenden sowie geplanten gewerblichen Nutzungen im Planungsumfeld steht.
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5.2 Sc ha llque lle nübe rsic ht

Aus den Angaben zu den Anlagen- und Betriebsbeschreibungen (vgl. Kapitel 5.1) lassen
sich für die Sport- und Freizeitanlagen die folgenden relevanten Schallquellen ableiten,
deren Positionen in Abbildung 9 dargestellt sind.

Re levante  Sc hallque llen

Franz Jose f's Landresort

Kürze l Be sc hre ibung Que lle hE

TP Tennisplatz FQ 2,0
PL Parkplatz FQ 0,5
F Freisitzfläche FQ 1,2
B Bungalows FQ 0,5
T Tiny-Häuser FQ 0,5
C Campingplatz FQ 0,5
K Klimagerät PQ 0,5

Fre ibad

Kürze l Be sc hre ibung Que lle hE

LW Liegewiese FQ 0,5
S Schwimmbecken FQ 0,5
P Parkplatz FQ 0,5
LT Lüftungstechnik PQ 7,7

FQ: .................. Flächenschallquelle
PQ: ................. Punktschallquelle
hE: ................... Emissionshöhe über Gelände [m]
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Abbildung 9: Lageplan mit Darstellung der relevanten Schallquellen der Sport- und Freizeit-
anlagen
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5.3 Anla g e na usla stung  für die  Lä rmprog nose

Die Lärmprognose wird auf die nachfolgenden, im vorliegenden Fall relevanten Bezugs-
zeiträume der 18. BImSchV beschränkt:

Be urte ilung sze iträume de r 18. BImSc hV [dB(A)]

An Sonn-  und Fe ie rtage n Uhrze it

Ruhezeitenblock mittags 13:00 ñ 15:00 Uhr
Nachts Ungünstigste volle Stunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr

Von einer Beurteilung der Lärmbelastung tagsüber an Werktagen kann abgesehen wer-
den, weil das Bad lediglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet hat und demzufolge in der
abendlichen Ruhezeit zwischen 20:00 und 22:00 Uhr als diesbezüglich relevantem Beur-
teilungszeitraum kein Betrieb stattfindet. Auch sonntags außerhalb der Ruhezeiten kön-
nen keine höheren Beurteilungspegel auftreten, nachdem in der sonntäglichen Mittags-
ruhezeit auf eine maximale Anlagenauslastung entsprechend einem Worst-Case-Fall ab-
gestellt wird.

Nachdem die stationären Anlagen gemäß den Angaben des Vorhabensträgers auch
nachts in Betrieb sind, wird neben der Geräuschsituation in der Mittagsruhezeit an Sonn-
tagen auch die anlagenbedingte Lärmbelastung in der ungünstigsten vollen Nacht-
stunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr auf ihre lärmimmissionsschutzfachliche Verträglichkeit
hin untersucht.
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5.5 Immissionsprog nose

5.5.1 Vorge he nswe ise

Die Durchführung der Schallausbreitungsberechnungen erfolgt ñ abweichend von den
Vorgaben der 18. BImSchV ñ nicht gemäß den VDI-Richtlinien 2714 /3/ und 2720 /7/, son-
dern mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wölfel Engineering GmbH & Co. KG" (Version
2021 [503] vom 06.12.2021) nach dem moderneren A-bewerteten Prognoseverfahren der
DIN ISO 9613-2 /8/, das die o.g. VDI-Richtlinien bereits vollständig ersetzt hat.

Dabei sind die witterungsgebundenen Parameter auf eine Temperatur von 15 Grad
Celsius, eine Luftfeuchtigkeit von 50 % und auf eine leichte Mitwindwetterlage
(Windgeschwindigkeit 1 bis 5 m/s von der Quelle zum Empfänger) abgestimmt.

Der Geländeverlauf im Untersuchungsgebiet wird anhand der vorliegenden Gelände-
daten /19/ vollständig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berech-
nung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

5.5.2 Absc hirmung  und Re fle xion

Vgl. Kapitel 4.5.2.

5.5.3 Be re c hnung se rg ebnisse

Unter den geschilderten Voraussetzungen lassen sich für den schalltechnisch relevanten
Ruhezeitenblock (Sonntag mittags) und die Nachtzeit im Plangebiet Beurteilungspegel
flächendeckend prognostizieren, wie sie als farbige Lärmbelastungskarten in Kapitel 9.2
abgebildet sind.

Zudem werden an dem für Sport- und Freizeitlärm maßgeblichen exemplarischen Immis-
sionsort IO E die folgenden Beurteilungspegel prognostiziert:

Prog nostizie rte  Beurte ilung spe g e l Lr [dB(A)]

Be zug sze itraum IO E

Sonntägliche Ruhezeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr 50,3
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 32,4

IO E (WA): ....... Baugrenze Parzelle 20, hI = 5,0 m

An den jeweils maßgeblichen Immissionsorten für die Beurteilung der Spitzenpegelsitua-
tion lassen sich zur Tag- und Nachtzeit die folgenden Spitzenpegel prognostizieren:

Prognostizie rte  Spitze npe ge l LAFma x [dB(A)]

Be zug sze itraum IO 1 IO 2

Sonntägliche Ruhezeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr 57,3 --
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) -- 50,0

IO 1 (WA): ....... Baugrenze Parzelle 7, hI = 5,0 m
IO 2 (WA): ....... Baugrenze Parzelle 20, hI = 5,0 m
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5.6 Sc ha llte c hnisc he  Be urte ilung

Beauftragtes Ziel der Untersuchung zum Sport- und Freizeitlärm war es, zu prüfen, dass die
im Plangebiet neu entstehenden schutzbedürftigen Wohnnutzungen zu keinen Ein-
schränkungen der Betriebsabläufe der bestehenden bzw. bereits konkret geplanten
Nutzungen (hier: Franz Josef's Landresort und Bad) im Planungsumfeld führt.

Wie aus den Lärmbelastungskarten in Kapitel 9.2 ersichtlich ist, sind an den Baugrenzen
im Geltungsbereich des Bebauungsplans Beurteilungspegel zu erwarten, welche die
geltenden Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (vgl. Kapitel 3.4) vollumfänglich ein-
halten bzw. sogar unterschreiten.

Eine Verletzung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV (vgl. Kapitel 3.4) kann mit
Blick auf die prognostizierten Spitzenpegel (vgl. Kapitel 5.5.3) an den nächstgelegenen
Baugrenzen zur Tag- und Nachtzeit gesichert ausgeschlossen werden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch das Heranrücken schutzbedürftiger Nutzungen
keine Gefahr betrieblicher Beschränkungen der bestehenden und konkret geplanten
Sport- und Freizeitanlagen besteht. Weiterführende Maßnahmen zum Schutz vor
Lärmimmissionen sind daher nic ht e rforde rlic h.
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6.2 Immissionsprog nose

6.2.1 Vorge he nswe ise

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wöl-
fel Engineering GmbH & Co. KG" (Version 2021 [503] vom 06.12.2021) nach den Vorgaben
der "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19" durchgeführt.

Der Geländeverlauf im Untersuchungsbereich wird mit Hilfe des vorliegenden
Geländemodells /19/ vollständig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen
Berechnung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungs-
effekte.

6.2.2 Absc hirmung  und Re fle xion

Neben den Beugungskanten, die gegebenenfalls aus dem Geländemodell resultieren,
fungieren alle im Untersuchungsbereich bereits vorhandenen Gebäude sowie die nach
/31/ geplanten Wohngebäude im Geltungsbereich als pegelmindernde Einzelschall-
schirme.

Ortslage und Höhenentwicklung der Bestandsgebäude stammen aus einem digitalen
Gebäudemodell des Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung /19/.

Die an Baukörpern auftretende Immissionspegelerhöhungen durch Reflexionen erster
und zweiter Ordnung werden gemäß Nr. 3.6 der RLS-19 über die nach Tabelle 8
anzusetzenden Reflexionsverluste DRV1 bzw. DRV2 von jeweils 0,5 dB(A) berücksichtigt, wie
sie an Gebäudefassaden (oder reflektierenden Lärmschutzwänden) zu erwarten sind.

6.2.3 Be re c hnung se rg ebnisse

Unter den genannten Voraussetzungen lassen sich im Geltungsbereich der Planung
während der Tag- und Nachtzeit Verkehrslärmbeurteilungspegel prognostizieren, wie sie
auf Plan 9 bis Plan 12 in Kapitel 9.3 für die relevanten Geschossebenen sowie auf den
Freiflächen dargestellt sind.

Zudem werden an dem für Verkehrslärm maßgeblichen exemplarischen Immissionsort
IO F die folgenden Beurteilungspegel prognostiziert:

Prog nostizie rte  Beurte ilung spe g e l Lr [dB(A)]

Be zug sze itraum IO F

Sonntägliche Ruhezeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr 54,9
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 43,9

IO F (WA): ....... Baugrenze Parzelle 6, hI = 5,0 m
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6.3 Sc ha llte c hnisc he  Be urte ilung

6.3.1 Sc ha llsc hutzzie le  im Stä dte bau be i öffentlic he m Ve rke hrslä rm

Primärziel des Schallschutzes im Städtebau ist es, im Freien

1. tagsüber und nachts unmittelbar vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen nach DIN
4109 ("Fassadenbeurteilung") und

2. vornehmlich während der Tagzeit in den schutzbedürftigen Außenwohnbereichen
(z.B. Terrassen, Wohngärten)

der geplanten Bauparzellen für Geräuschverhältnisse zu sorgen, die der Art der vorge-
sehenen Nutzung gerecht werden.2

Als Grundlage zur diesbezüglichen Quantifizierung werden die Orientierungswerte des
Beiblatts 1 zu Teil 1 DIN 18005 (vgl. Kapitel 3.1) und im Rahmen des Abwägungsprozesses
die um 4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen, die der
Gesetzgeber beim Neubau und der wesentlichen Änderung von öffentlichen Verkehrs-
wegen als zumutbar und als Kennzeichen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse an-
sieht (vgl. Kapitel 3.2).

6.3.2 Ge rä usc hsitua tion im Pla ng e biet

Plan 9 in Kapitel 9.3 zeigt die während der Tagzeit prognostizierten Verkehrslärmbeur-
teilungspegel auf einem Höhenniveau von 2,0 m über Gelände gemäß und dient der
Beurteilung der Aufenthaltsqualität in den Freibereichen. Plan 10 und zeigen weiterhin
die während der Tagzeit prognostizierten Verkehrslärmbeurteilungspegel auf Höhe der
Obergeschosse, in denen Balkone als schutzbedürftige Außenwohnbereiche entstehen
können. Auf Plan 11 und Plan 12 wird die Geräuschsituation während der Nachtzeit auf
Höhe der einzelnen Geschossebenen dargestellt.

Wie den Lärmbelastungskarten zu entnehmen ist, werden die die gemäß dem Beiblatt 1
zu Teil 1 der DIN 18005 in einem allgemeinen Wohngebiet anzustrebenden Orientierungs-
werte OWWA,Tag = 55 dB(A) und OWWA,Nacht = 45 dB(A) während Tag- und Nachtzeit
flächendeckend innerhalb der Baugrenzen auf allen planungsrelevanten Geschoss-
ebenen eingehalten. Somit werden die in Kapitel 3.1 vorgestellten städtebaulichen
Schallschutzziele vollumfänglich erfüllt. Festsetzungen bzw. Maßnahmen zum Schutz vor
den Verkehrslärmimmissionen sind aus fachlicher Sicht nic ht e rforde rlic h.

2 Nachrangige Bedeutung kommt in der Bauleitplanung dem passiven Schallschutz, d.h. der Sicherstellung aus-
reichend niedriger Pegel im Inneren geschlossener Aufenthaltsräume, zu. Diesen ohnehin notwendigen Schutz
vor Außenlärm decken die diesbezüglich baurechtlich eingeführten und verbindlich einzuhaltenden Mindest-
anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ab.
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8.2 Proje ktspe zifisc he  Unte rla g e n

19. Digitales Gelände- und Gebäudemodell sowie digitales Orthophoto mit Stand vom
25.01.2022, Geobasisdaten: Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung, 80538 München

20. Bebauungsplan "SO Feriendorf Bayerwald" des Marktes Untergriesbach, 10.09.2004
sowie zugehöriges Deckblatt Nr. 1, 11.02.2022

21. "Vorhabenbezogener Bebauungsplan "SO Hotel + Bad Gottsdorf" des Marktes
Untergriesbach sowie zugehöriges Einzelbauvorhaben", schalltechnisches Gutachten
Nr. UGB-4399-01 vom 08.02.2019, hoock farny ingenieure, 84028 Landshut

22. Ortstermin mit Projektbesprechung am 01.02.2022 in Gottsdorf, Teilnehmer: Fr. Bange
(Hoock & Partner Sachverständige), Hr. Greindl (Sägewerksbetreiber) und Hr. Bauer
(Franz Josef's Landresort)

23. Weitere Informationen zur Betriebscharakteristik, E-Mail vom 08.02.2022 (Hr. Bauer,
Franz Josef's Landresort)

24. "Nutzungsänderung für Stan's bed & breakfast, Änderung der Nutzung der Räume im
OG für die Feriengastvermietung, Genehmigungsbescheid vom 16.04.2021 (Gz.
20202252), Landratsamt Passau, und Eingabeplan zur Nutzungsänderung vom
20.07.2020

25. Informationen zu den Betriebsabläufen des geplanten Hotels sowie des
Schwimmbades, Telefonat vom 18.06.2020, Teilnehmer: Fr. Aigner (Hoock & Partner
Sachverständige), Hr. Graml (Markt Untergriesbach) und E-Mails vom 16.06.2020,
19.06.2020 und 04.08.2020 (Hr. Graml, Markt Untergriesbach)

26. Informationen zur Genehmigungssituation der umliegenden gewerblichen
Nutzungen, E-Mails vom 08.02.2022 und 23.02.2322 (Hr. Lang, Markt Untergriesbach)

27. Informationen zur zulässigen Geschwindigkeit auf der Kreisstraße PA 50, E-Mails vom
23.02.2022 und 24.02.2022 (Hr. Lang, Markt Untergriesbach)

28. Abstimmung zur Beurteilungsgrundlage, Telefonat vom 16.02.2022, Teilnehmer:
Fr. Bahle (LRA Passau), Fr. Ganghofner (Hoock & Partner Sachverständige)

29. Informationen zur Straßendeckschicht auf der Kreisstraße PA 50, E-Mail vom
02.03.2022 (Fr. Stemplinger, Landratsamt Passau, Kreisstraßenverwaltung)

30. Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "SO Hotel + Bad Gottsdorf" des
Marktes Untergriesbach, erhalten per E-Mail am 19.01.2022 (Hr. Lang, Markt Unter-
griesbach)

31. Bebauungsplan "WA Gottsdorf ñ Mitterweg 1. Erweiterung" des Marktes Untergries-
bach, Entwurf vom 01.07.2022, Planverfasser: Dipl.-Ing. Margot Engel Architektin,
94130 Obernzell
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9 Lä rm be la stung ska rte n

9.1 Ge we rbe lä rm
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Pla n 1 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it in 2,5 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 2 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it in 5,0 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 3 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, ung ünstigste  volle  Na c htstunde  in
2,5 m Höhe  über GOK
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Pla n 4 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, ung ünstigste  volle  Na c htstunde  in
5,0 m Höhe  über GOK
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9.2 Fre ize itlä rm

Pla n 5 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it wä hre nd de r mittä g lic he n
Ruhe ze it in 2,5 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 6 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it wä hre nd de r mittä g lic he n
Ruhe ze it in 5,0 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 7 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, ung ünstigste  volle  Na c htstunde  in
2,5 m Höhe  über GOK
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Pla n 8 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, ung ünstigste  volle  Na c htstunde  in
5,0 m Höhe  über GOK
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9.3 Ve rke hrslä rm

Pla n 9 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it in 2,0 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 10 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Tag ze it in 5,5 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 11 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Na c htze it in 2,5 m Höhe  übe r GOK
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Pla n 12 Prog nostizierte  Be urte ilung spe ge l, Na c htze it in 5,5 m Höhe  übe r GOK




